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Vorlagen-Nr.: BV/0910/2021-2026 

Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 14.11.2024 

 DER BÜRGERMEISTER Ansprechpartner/in: Herr Meins 

Gremium: Datum: Status: 

Verwaltungsausschuss 19.11.2024 N 

Rat der Stadt Jever 19.12.2024 Ö 

 

  

  

Sachbearbeiter/in 

  

  

Abteilungsleiter 

  

  

Mitzeichner/in 

  

  

Bürgermeister 

 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Neufassung der Richtlinien der Stadt Jever über die Abgrenzung der Geschäfte 
der laufenden Verwaltung und die Delegation von personalrechtlichen 
Befugnissen 
 

Sachverhalt: 
 
Die aktuellen Richtlinien der Stadt Jever über die Abgrenzung der Geschäfte der 
laufendenden Verwaltung und die Delegation von personalrechtlichen Befugnissen 
wurde durch den Rat der Stadt Jever in seiner Sitzung vom 11. März 2021 
beschlossen. Mit diesem Beschluss erfolgten jedoch ausschließlich redaktionelle 
Anpassungen sowie die Anpassung der Präambel. Etwaige inhaltliche Änderungen 
wurden seinerzeit nicht vorgenommen.  
 
Die Verwaltungspraxis sowie die in den vergangenen Jahren eingetretene Inflation 
haben nunmehr jedoch gezeigt, dass die bisherigen Regelungen in den aktuellen 
Richtlinien der Stadt Jever über die Abgrenzung der Geschäfte der laufendenden 
Verwaltung und die Delegation von personalrechtlichen Befugnissen nicht mehr 
ausreichen, da die Wertgrenzen, insbesondere für Verträge über die Vergabe von 
Lieferungen und Leistungen (inkl. Bauleistungen) aufgrund enormer 
Preissteigerungen unter anderem im Baubereich, mittlerweile sehr schnell erreicht 
sind, sodass bei Übersteigen dieser Grenze der Verwaltungsausschuss der Stadt 
Jever zustimmungspflichtig ist.  
 
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die Kompetenzen des Bürgermeisters 
dahingehend zu erweitern, dass die Wertgrenze nunmehr auf 100.000,00 € erhöht 
wird, um Aufträge schneller vergeben zu können.  Zugleich würde das Fertigen von 
Sitzungsvorlagen für die städtischen Gremien dadurch entfallen, sodass zugleich 
auch eine effizientere Arbeit der Verwaltung sowie der Ratsmitglieder erfolgen kann 
und mithin eine Entlastung eintritt. Der Landkreis Friesland hat diesbezüglich 
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ebenfalls bereits eine Regelung geschaffen und die Befugnisse des Landrates 
erweitert.  
 
Weitere beabsichtigte Änderungen sowie die entsprechenden Erläuterungen hierzu 
können im Einzelnen der in der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage beigefügten 
Synopse (Vergleich) entnommen werden.  
 
  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Veranschlagung im Haushalt:    ( ) ja  ( x ) nein 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die in der Anlage im Entwurf beigefügte Neufassung der Richtlinien der Stadt 
Jever über die Abgrenzung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und die 
Delegation von personalrechtlichen Befugnissen wird beschlossen.  
 
 
 
 

Anlagen: 
 

• Synopse (Vergleich) zwischen der bisherigen Richtlinien der Stadt Jever über 
die Abgrenzung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Delegation 
von personalrechtlichen Befugnissen und dem Entwurf der Neufassung der 
Richtlinien der Stadt Jever über die Abgrenzung der Geschäfte der laufenden 
Verwaltung und die Delegation von personalrechtlichen Befugnissen 

• Entwurf der Neufassung der Richtlinien der Stadt Jever über die Abgrenzung 
der Geschäfte der laufenden Verwaltung und die Delegation von 
personalrechtlichen Befugnissen  
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